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Teilrevision kommunale Richtplanung
- Genehmigung

Massgebende

Unterlagen

Aufzuhebende -
Unterlagen

Kommunaler Richtplan Verkehr mit seinen fünf Teilplän9n (Teilplan ÖV und.k?tb:-

nierte Mobilität;Teilpän-iutt i"tng und Güterverkehr, Teilplan Strassenverkehr' Teil-

;i;;i;;"rkehr, f"ilpi""V"loveikehr;, ohne Massstab vom 4. September 2022

Kommunaler Richtplan Siedlung, Öffentliche Bauten und Anlagen, Landschaft und

fieitaum, Energie, ohne Massstab vom 4' September 2O22

Richtplantext vom 30' November 2022

Bericht zum kommunalen Richtplan gemäss Art. 47 RPV vom 5' September 2022

Bericht zu den Einwendungen vom 5' September 2022

Kommunaler Richtplan 2003 (BDV 2612003)

Anlass und Zielsetzung

der Planung

Festsetzung

Sachverhalt
ilil;i;öttig" Lor*unale Richtplan der Gemeinde urdorf stammt aus dem Jahr

2003. Er soll überarbeitet werden, damit die mittlerweile geänderten übergeordneten Rah-

r"no"oingungen in die kommunale Richtplanung einfliessen können'

Eine zentrale Grundlage für die Richtplanrevision ist das Leitbild des Gemeinderats <ur-

dorf 2030>. Es fasst äis intormelles planungsinstrument.die Haltung des Gemeinderats

zur Entwickrung von üruorr zusammen. Die-darin formurierten Ziere und stossrichtungen

gelten als konzeptionlif" C*ndlage für die Revision der kommunalen Richtpläne' Fachli-

che Grundlage für den kommunalän Richtplan Verkehr bildet das vorgängig.erarbeitete

Gesamtverkehrskonzept. Der Verkefrrsricttdan besteht aus den fünf Teihänen <ÖV und

kombinierte Mobilitäü,'<iParkierung und Gülerverkehr>, <strassenverkehr>, <Fussver-

kehr> und <Veloverkei.rn. Des Weiteren wurde ein Richtplan zu den Themen Siedlung'

&entliche Bauten ,r.O Ä.f"g"n, Landschaft und Freiraum und Energie erarbeitet'

Die Gemeindeversammlung urdorf setzte mit Beschluss vom 30' November 2022 die

Teilrevision der kommunalen Richtplanung fest. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss

Rechtskraftnescneinlöun;;;t BezirksratJvom 13' Januar 2022keine Rechtsmitteleinge-

legt. Mit Schreiben uJÄ Zä. J"nuar 2023 beantragt die Gemeinde Urdorf die Genehmi-

gung der Vorlage'
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Zusammenfassung

der Vorlage

Erwägungen
A. Fonnelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig'

B. Materielle Prüfung
Der kommunale Richtplan veifeinert die Vorgaben der übergeordneten Richtpläne, stimmt

diese auf die Bedürfnisse, Zielsetzungen und Strategien der Gemeinde Urdorf ab und

konkretisiert das Leitbild <Urdorf 2030) des Gemeinderats.

lm Bereich Siedlung (Kap. 2) werden zu den historischen Ortskernen, zu den Wohn'und
Mischgebieten und zu den Arbeitsgebieten die Ziele, Stossrichtungen und die entspre-

chendän Massnahmen festgelegt. Grundsätzlich sollen die vorhandenen Reserven in den

bestehenden Bauzonen genutzt werden. Angestrebt werden eine qualitativ hochwertige

bauliche Verdichtung und die Erhöhung der Nutzerdichten. Die räumliche Entwicklung soll

sich am Grundsatz der Nachhaltigkeit orientieren.

ln Kapitel 3 <Landschaft und Freiraum> beziehen sich die wesentlichen Festlegungen

und Massnahmen auf die Frei- und Aussenräume und die Themen Naherholung und Na-

tur- und Landschaft. lm Bereich Gewässer wird u.a. das Ziel verfolgt, die Fliessgewässer

wO möglich und verhältnismässig, auszudolen und zu revitalisieren. Somit soll das weit

verzweigte Gewässernetz stärker in Wert gesetzt werden.

lm Bereich Verkehr (Kap, a) wird das Gesamtzielverfolgt, die Verkehrsnachfrage von Be-

völkerung und Beschäft igten auf fl ächeneffiziente und umweltschonende Verkehrsmittel

zu verhglrn. Pendler-, Freizeit- und Einkaufswege innerhalb von Urdorf sollen zu min-

destens-60% über den Fuss- und Veloverkehr abgewickelt werden. Mindestens 35 - 40%

aller Wege auf der Strecke Urdorf - Stadt Zürich sollen mit dem ÖV bestritten werden.

Als weiteres Ziel ist festgelegt, dass der Strassenraum eine hohe Sicherheit für alle Nut-

zenden aufweist, siedlungsverträglich gestaltet ist und die Bedürfnisse der unterschiedli-

chen Verkehrsteilnehmenden benicksichtigt. Allgemein soll das Siedlungsgebiet ver-

kehrsberuhigt werden. Dafür werden als kommunale Massnahmen die Umgestaltung des

Strassenraums und betriebliche Anpassungen entlang der Berg-, Weihermatt-, Schlieren-,

Bahnhof- und Uitikonerstrasse festgelegt.

Ziele imBereich des öffentlichen Verkehrs sind ein attraktives ÖV-Angebot mit hoher Zu-

verlässigkeit und direkten und schnellen Verbindungen zu den wichtigsten Zielen der Re-

gion. Diä wichtigsten Haltestellen sind als intermodale Verkehrsdrehscheiben ausgestaltet

ünd ermög lichei ei ne attraktive Verknüpfung d iverser Mobil itätsangebote.

Zur Parkierung wird festgelegt, dass das kommunale Parkplatzreglement auf öffentlichem

Grund überarbeitet wird und beim Bahnhof Urdorf die Parkierung reduziert wird. lm Rah-

men der nächsten BZO-ReVision ist die Deckelung der Pflichtparkplatzwahl vorgesehen.



Baudirektion
3t4

urdorf strebt eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieversorgung, eine- effizi-

ente Energienutzrng ,nd;ine senkung der coz'Emmissionen an, mit dem langfristigen

ZietOer Kämaneutralität im Jahr 2050'

Ersebnisder Den mit Vorpnifung des Amts für Raumentwicklung vom 28. Februar 2022 gestellten Auf-

cenehmisunssprüfuns faöän unO Empfehlungen wurde mehrheitlich entsprochen'

Mit dem vorliegenden kommunalen Richtplänen liegt die notwendige Gesamtschau über

das gesamte c"*"iniägäniät 
"or. 

Die Härteitungei der Festlegungen sind nachvollzieh-

bar und schlüssig ,nJJä-üorgaben der überkorimunalen Richtpläne insbesondere im

Bereich Siedlung *"rOän erfüät. Des Weiteren wird dem Handlungsbedarf für den Hand-

lungsraum stadtlandschaft gemäss kantonalem Raumordnungskonzept entsprochen' I ns-

besondere Oie Erar,neit;;;"; Teilrichtplans Siedlung wird sehr geschätzt' Auch begrüs-

sen wir das systematische Vorgehen der Erarbeitungles Richtplans durch die Gemeinde

und die darin vorgenommene öesamtsicht über den Verkehr hinaus'

Die Planeinträge und die Legenden in den Verkehrsrichtplänen wiesen teilweise kleine

U nstimmigkeiten aui unO *"iig" übergeord nete Festlegungen wurden fehlerhaft darge-

stellt. ln Ausübung der Kompetenzdelegation hat die Gämeinde urdorf die Pläne bereinigt

und für die Genehmigung erneut eingereicht'

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Gemeinde urdorf nach lnkraftset-

;ü üb"; eine vorbildliche kommunate Richtptanung verfügt.

NichtnachgekommenwurdedemAntrag,imRichtplantext(Tabelle,Kap.3'5)denumset-
zungshorizont der Revitalisierungen zu ergänzen. ber Umsetzungshorizont ist in einer

nä"f,iorg"nden Planung aufzuzeigen'

G. Ergebnis -r--a^^:^ ^^.^,in ^^^am6,
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen

und kann genehmigt;ärd;" (ö 5 Abs. 1 PBG)' Die Recht- und Zweckmässigkeit ihrer

Feslegungen kann spaier Ueiäer Nutzungsplänung-T-lechtsmittelverfahren angefoch-

ten werden (S 19 AbJä pgö1. c"tass 5t nns' s-Pac ist der Genehmigungsentscheid

von der eernäinoe rusammeÄ mit dem geprüften Akt zu veröffenflichen und aufzulegen.

Die Baudirektion verfügt:

L Die Teilrevision der kommunalen Richtplanung, welche die. Gemeindeversammlung

Urdorf mit Beschtutt;; ä0. rtrovemnär 202ifestgesetzt hat, kann unter Vorbehalt

von Dispositiv ll genehmigt werden'

Die Gemeinde Urdorf wird eingeladen

Dispositiv I zu veröffentlichen

dieseVerfügungzusammenmitderkommunalenPlanungaufzulegen
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il1. Mitteilung an

Gemeinde Urdörf (unter Beilage von zwei Dossiers)

Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwel Dossiers)

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)
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